
 

 

Bundesverband unabhängiger Pflegesachverständiger  

und PflegeberaterInnen e.V. 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) 
 
 
Der Bundesverband unabhängiger Pflegesachverständiger und PflegeberaterInnen e.v. 
(BvPP e.V.) begrüßt grundsätzlich die Gesetzesvorlage und die damit angestrebten 
Ziele.   
 
Stärkung der Grundsätze „Reha vor Pflege“ und  „Ambulant vor Stationär“ 
Der Gesetzentwurf sieht in § 31 eine Vernetzung der Informationen zwischen den 
unterschiedlichen Leistungsträgern der Sozialversicherung  zur Stärkung rehabilitativer 
Maßnahmen vor.  Die Gutachter des MDK sollen den Rehabilitationsbedarf bei der 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit konkretisieren und durch die Pflegekassen die 
gewonnenen Informationen an den Hausarzt weiterleiten. Dadurch wird zugleich ein 
Antrag bei dem zuständigen Träger der Rehabilitation eingeleitet. Gleichzeitig entsteht 
eine Verpflichtung für die Träger der Pflegeversicherung, die Umsetzung der 
notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen sicherzustellen.  Die geplante Änderung in § 
40 SGB V ist ein erster Schritt, die Träger der Krankenversicherung und die Träger der 
Pflegeversicherung auf eine ganzheitliche Sichtweise des Versicherten hin und von der 
Praxis des „Verschiebebahnhofs“ wegzuführen.  
Der BvPP e.V. würde es begrüßen, im Zuge einer Stärkung der Verbraucherrechte, 
wenn hier eine Informationspflicht gegenüber dem Versicherten verankert würde. Das 
Gutachten mit dem festgestellten Rehabilitationsbedarf und dem individuellen 
Pflegeplan sollte regelhaft dem Versicherten zugestellt werden und nicht – wie bisher – 
nur nach ausdrücklicher Anforderung. Nur wenn der Versicherte über die Erkenntnisse 
der Gutachter informiert ist, kann er seinen Beitrag dazu leisten, auf die Umsetzung 
einer gesundheitsfördernden Versorgung ein- und daran mitzuwirken.  
 
Die in §§ 45 ff vorgesehene Förderung niedrigschwelliger Angebote und die Förderung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit unter Einbindung der Selbsthilfeorganisationen ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Mit der vorgesehenen Anrechnungsfähigkeit entstandener 
Aufwendungen für Pflegeanbieter nach § 82b wird erstmals auch in diesem Punkt dem 
Anspruch einer „leistungsgerechten“ Vergütung ein Stückweit Rechnung getragen. Im 
Alltag insbesondere stationärer Pflegeanbieter findet schon seit vielen Jahren eine 
umfangreiche Einbindung und Begleitung ehrenamtlicher Helfer statt, die bislang in den 
Pflegesätzen nicht abgebildet werden konnte. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird 
diesem Umstand Rechnung getragen, jedoch eröffnet die Formulierung nur eine 
grundsätzliche Möglichkeit. Es ist davon auszugehen, dass diese in der Praxis nur 
schwer durchsetzbar ist. 
Der BvPP e.V.  fordert daher, in § 82b eine Textänderung in 
 
 „sind diese bei stationären Pflegeeinrichtungen in den Pflegesätzen (§84 Abs.1) und 
bei ambulanten Pflegeeinrichtungen in den Vergütungen (§89) zu berücksichtigen. Die 
Aufwendungen sind in der Vergütungsvereinbarung über die allgemeinen 
Pflegeleistungen gesondert auszuweisen.“ 
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Die in §44a vorgesehene Pflegezeit für Angehörige, insbesondere die kurzfristige 
Freistellung für 10 Tage wird ausdrücklich begrüßt. Der BvPP e.V. geht davon aus, dass 
durch diese Möglichkeit viele Brüche in der Versorgungskette abgemildert und damit 
einer Verbesserung der Versorgungssituation erreicht werden können.  Einer 
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber stehen keine Bedenken gegenüber. Für kleine 
Unternehmen können diese Leistungen in die U1 oder U2 integriert und darüber ein 
wirksamer Schutz vor existenzgefährdenden Belastungen gesichert werden, einer 
gesonderten Berücksichtigung bedarf es daher nicht.  
 
Die in § 41 vorgesehenen Verbesserungen zur Tagespflege werden vom BvPP e.V. 
befürwortet. In der Vergangenheit blieb dem Versicherten häufig nur die Wahl zwischen 
Tagespflege und ambulanter häuslicher Pflege. Mit der geplanten Möglichkeit, den 
1,5fachen Satz geltend zu machen, wird hier eine deutliche Entlastung realisiert.  
 
Die mit § 36 eingeführte Möglichkeit, Ansprüche mehrerer Versicherter in einem Pool 
zusammenzuführen und für Betreuungsleistungen zu verwenden, stärkt den Aufbau 
neuer ambulanter Wohnformen wie beispielsweise Hausgemeinschaften. Diese 
Leistung jedoch ausschließlich als Sachleistung zur Verfügung zu stellen, kann nicht als 
sachdienlich angesehen werden. Es sind gerade in der Betreuung die familiären, 
nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Netzwerke, auf die der Betroffene zurückgreift 
und zurückgreifen möchte. Hier sollten die Versicherten selbst entscheiden können, wie 
sie ihre gepoolten Mittel wirksam nutzen wollen. Eine selbstbeschaffte Person sollte 
neben ehrenamtlichen Ressourcen genauso eine Option darstellen wie die Sachleistung 
durch einen professionellen Leistungsanbieter. Eine regelmäßige Beratung analog zu § 
37 Abs. 3 sowie die Vorlage eines Beschäftigungsnachweises können unbürokratisch 
Mißbrauch vorbeugen. Denkbar wäre auch eine periodische Begleitung durch den 
Pflegebegleiter.  
 
Verbesserung der Leistungen für an Demenz erkrankte Menschen 
Die Erhöhung der Leistungen für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz wird 
vom BvPP e.V. begrüßt. Eine individuelle Festlegung der Höhe durch die Pflegekasse 
auf der Grundlage einer Empfehlung des MDK – Gutachters kann jedoch nicht 
befürwortet werden.  Objektivierbare Kriterien, die eine derartige Vorgehensweise 
rechtfertigen würden, kann es aufgrund der Komplexität der zugrunde liegenden 
Krankheitsbilder und Funktionseinschränkungen und der individuellen Situation nicht 
geben.  Ziele der Betreuungsleistung müssen der Verbleib im häuslichen Umfeld und 
die Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit von Betroffenen und Pflegepersonen 
(Erhalt der Pflegefähigkeit) sein. Die erforderlichen und möglichen Hilfen sind dabei so 
vielfältig wie die Menschen selbst. Mit der vorgesehenen Regelung einer individuellen 
Festlegung wird eine kostenträchtige, bürokratische Vorgehensweise implementiert, die 
in keinem Verhältnis zum angestrebten Nutzen steht und deren Kosten weit über den, 
durch die Festlegung erwarteten, Einsparungen liegen dürfte.  
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Pflegestützpunkte und Pflegebegleiter 
Der BvPP e.V. hat hierzu bereits im September 2007 ausführlich Stellung bezogen. Die 
ergänzenden Ausführungen in der Erläuterung zum Gesetzentwurf sind nicht geeignet, 
die Bedenken des BvPP e.V. zu entkräften.  
 
Der BvPP e.V. fordert daher weiterhin, die Pflegestützpunkte und damit auch die 
Pflegebegleiter als von den Kosten- und Leistungsträgern einerseits und von den 
Leistungsanbietern andererseits unabhängige Organe im Gesetz zu verankern.  
Der BvPP e.V. ist auch nicht der Meinung, dass es bereits ausreichende Angebote auf 
regionaler Ebene gibt. Insbesondere die zugehende, pflegefachliche Beratung und 
Koordination erforderlicher Versorgungsmaßnahmen ist, wenn überhaupt, bislang nur 
rudimentär erkennbar.  Pflegestützpunkte als quartiersbezogene Knotenpunkte 
umfassender Versorgungsnetzwerke sind daher wünschenswert und zu begrüßen. Sie 
müssen jedoch unabhängig von den Interessen der Kostenträger und unabhängig von 
den Interessen der Leistungsanbieter agieren können. Das gleiche gilt für die 
Pflegebegleiter, die vor Ort das Assessment, die Versorgungsplanung und Realisation 
begleiten. Die durch den Aufbau der erforderlichen Strukturen entstehenden Kosten 
werden mittelfristig durch die optimierte Versorgung kompensiert. Eine Finanzierung der 
Stützpunkte könnte aus Steuermitteln auf kommunaler Ebene gepaart mit einem 
Festbetrag pro Versichertem aus der Pflegeversicherung erfolgen. Es sind gerade die 
Versorgungsbrüche, fehlerhafte oder unzureichende Versorgungssituationen sowie eine 
unzureichende Beratung der pflegenden Angehörigen, die eine Verminderung 
bestehender Pflegebedürftigkeit verhindern und einen progressiven Verlauf der 
Pflegebedürftigkeit fördern. Eine Einbindung und Nutzung der bereits vereinzelt 
bestehenden funktionierenden Beratungs- und Vernetzungsangeboten steht dem 
flächendeckenden, systematischen Aufbau einer Koordinationsstruktur nicht entgegen.  
 
Qualitätsentwicklung 
Der BvPP e.V. hat hierzu bereits im September 2007 Stellung genommen.  
 
Der BvPP e.V. begrüßt die Einbindung der Expertenstandards als gesetzlich 
verbindlicher Standard sowie die stärkere Berücksichtigung eigener 
Qualitätsanstrengungen auf Seiten der Leistungsanbieter. Die Vorgabe des § 114 Abs 
3, dass es sich dabei um anerkannte Verfahren und anerkannte Sachverständige 
handeln muss, sichert aus Sicht des BvPP e.V. die Qualität der Verfahren und schützt 
ausreichend vor Mißbrauch. Zumal die eigenen Qualitätsprüfungen nicht als Ersatz für 
die MDK – Prüfung und für Prüfungen nach landesrechtlichen Vorschriften vorgesehen 
sind, sondern lediglich Prüfumfang und Prüffrequenz verringern. Da es immer noch eine 
Vielzahl ungeprüfter Einrichtungen gibt, scheint diese Regelung auch geeignet, den 
Durchdringungsgrad der Qualitätsprüfungen nach § 114 zu verbessern.  
 
Professionalisierung  
Der BvPP e.V. begrüßt die mit dem Gesetzentwurf einhergehende Aufwertung des 
Pflegeberufes. Aus Sicht des BvPP e.V.  sind die geplanten Veränderungen als ein 
erster Schritt in die richtige Richtung anzusehen, der in den zukünftig anstehenden 
Reformen der Kranken- und Pflegeversicherung fortgeführt werden muss.  
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Insbesondere die in § 63 SGB V vorgesehene Kompetenzklärung wird vom BvPP e.V. 
befürwortet. Damit wird ein „de facto“ Zustand auf eine gesetzmäßige Ebene gerückt 
und Sicherheit für Pflegefachkräfte, Ärzte und Versicherte geschaffen. In der Praxis sind 
es regelmäßig die Pflegefachkräfte, die über die Kenntnisse und die Fähigkeiten 
verfügen, geeignete Verbandmittel, Nahrungsergänzungen und Pflegehilfsmittel 
auszuwählen und diese zu benennen. Die bislang herrschende Rechtslage führte daher 
zu einem Mehr an Bürokratie sowohl für Pflegeanbieter als auch für Ärzte, die 
ausschließlich dem Papier dienten, für die Praxis aber ohne Relevanz waren. Mit der 
Erteilung der Verordnungsbefugnis für Verbandmittel und Pflegehilfsmitteln an 
Pflegefachkräfte wird hier eine Anpassung der Rechtslage an die bestehende Praxis 
vorgenommen und der zukünftigen demographischen Entwicklung Rechnung getragen. 
Die Übertragung ärztlicher Tätigkeiten und die Möglichkeit zur selbständigen Ausübung 
der Heilkunde wertet das Berufsbild der Pflege formal auf und eröffnet Angehörigen 
dieser Profession neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Damit gewinnt dieser 
Beruf auch an Attraktivität. Ein Sachverhalt der dringend erforderlich ist, da zu 
befürchten ist, dass angesichts der demographischen Entwicklung in 5 Jahren, die 
Ausbildungsplätze zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in nicht 
mehr besetzt werden können. Junge Menschen werden sich für die dann zahlreich 
vorhandenen Ausbildungsangebote in anderen Branchen entscheiden, in denen 
bessere Arbeitsbedingungen und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten herrschen.  
 
Der BvPP e.V. kann daher die ablehnenden Haltung des Bundesrates in seiner 
Stellungnahme nicht nachvollziehen und nicht befürworten.  
 
Wirtschaftlichkeit und Weiterentwicklung der Angebotsformen 
Der BvPP e.V. begrüßt die Förderung neuer Angebotsformen durch 
Gesamtversorgungsverträge (§ 72) sowie die nach § 12 PfWG und § 119 SGB V 
geschaffene Möglichkeit der ambulanten Behandlung in einer stationären 
Pflegeeinrichtung.  
Die Abschaffung der Pflegebuchführungsverordnung als verbindliche Maßgabe und 
deren Ersatz durch eigens geschafffene Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
kann nicht als entbürokratisierend oder die Wirtschaftlichkeit fördernd angesehen 
werden.  Es existieren bereits branchenübergreifende Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung, die auch auf die Pflege anwendbar sind. Für Leistungsanbieter, die 
beispielsweise in der Rechtsform einer GmbH oder AG geführt werden, kommen die 
Vorschriften des HGB zum tragen. Bei Personengesellschaften würden mit Wegfall der 
Pflegebuchführungsverordnung nur noch die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung greifen, die ab einer bestimmten Größe nicht mehr geeignet sind, die 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu sichern.   
 
 
 


